
V/0926/2021

V/0926/2021

Öffentliche Beschlussvorlage

Betrifft

Installation und Betrieb von Videoübertragungssystemen auf kommunalen Sportanlagen
Live-Streaming

Beratungsfolge

18.01.2022 Bezirksvertretung Münster-Mitte Anhörung

18.01.2022 Bezirksvertretung Münster-Nord Anhörung

20.01.2022 Bezirksvertretung Münster-Hiltrup Anhörung

20.01.2022 Bezirksvertretung Münster-Ost Anhörung

20.01.2022 Bezirksvertretung Münster-West Anhörung

25.01.2022 Bezirksvertretung Münster-Südost Anhörung

26.01.2022 Sportausschuss Vorberatung

08.02.2022 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Vorberatung

09.02.2022 Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Hauptausschuss stimmt zu, dass in und auf städtischen Sportanlagen Vereinen unter
Beachtung der als Anlage 1 beigefügten Rahmenbedingungen gestattet wird,
Sportveranstaltungen durch den Einsatz von Kamerasystemen live zu übertragen.

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verwaltung die Inhalte dieser Vorlage mit dem
Stadtsportbund Münster e. V. abgestimmt hat.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Sportamt

23.12.2021

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau Peters

Telefon: 492-5210

PetersR@stadt-muenster.de
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Begründung:

Zu Punkt 1 der Sachentscheidung

Die Sportvereine sind an die Stadt Münster mit der Bitte herangetreten, Videoübertragungssysteme -
Kamerasysteme bestehend aus Hard- und Software - auf kommunalen Sportanlagen zu installieren
bzw. installieren zu lassen.
Die Vereine erhoffen sich dadurch eine Erhöhung ihrer medialen Reichweite und eine mögliche
Steigerung ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit. Damit verbunden ist auch das Ziel, über Werbeeffekte
weitere Einnahmequellen zu generieren sowie neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Dies sind
berechtigte Interessen der Vereine.

Den Vereinen soll unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (Anlage 1) die Möglichkeit
eröffnet werden, ihre Spiele in und auf kommunalen Sportanlagen in eigener Verantwortung live zu
streamen.

Hinweis:
Die Rahmenbedingungen umfassen nicht die Spielübertragungen des USC Münster e.V., WWU
Baskets des UBC Münster e.V. sowie SC Preußen 06 e. V. Diese Spiele werden in der Sport- und
Veranstaltungshalle Berg Fidel bzw. Stadion an der Hammer Str. ausgetragen, für die gesonderte
Regelungen bestehen.

Zu Punkt 2 der Sachentscheidung

Ziel kommunaler Sportförderung ist die zeitgemäße, in die Zukunft gerichtete Sportentwicklung. Dafür
arbeiten die Verwaltung und der Stadtsportbund Münster e.V. als Interessenvertretung der
Sportvereine eng zusammen. Der in dieser Vorlage enthaltene Beschlussvorschlag wurde im Rahmen
dieser Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e.V. abgestimmt, um die
Interessenvertretung der Sportvereine sicherzustellen.

In Vertretung

gez.
Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlagen:
Anlage A
Anlage 1: Rahmenbedingungen für die Installation und den Betrieb von

Videoübertragungssystemen auf kommunalen Sportanlagen - Live-Streaming -


